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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1997

Index

21/01 Handelsrecht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §28;

EStG 1988 §10 Abs5;

EStG 1988 §24 Abs1 Z1;

HVertrG 1993;

Rechtssatz

Im Fall, daß ein Handelsvertreter für mehrere Unternehmer tätig ist, stellt nicht jede der Vertretungen für sich einen

Teilbetrieb dar.
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